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Bekanntmachung des vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes Nr. 26 P 

„Schönower Straße / Am Amtshaus“

Die Gemeindevertretung Panketal hat in öffentlicher Sit-
zung am 14.05.2019 den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 26 P „Schönower Straße / Am Amtshaus“ gemäß
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die zugehö-
rige Begründung wurde gebilligt.

Der Beschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 26 P „Schönower Straße / Am Amtshaus“ wird hier-
mit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.
Mit der Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan Nr. 26 P „Schönower Straße / Am Amtshaus“
in Kraft.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 26 P „Schönower Straße / Am Amtshaus“ ist im
beigefügten Übersichtsplan dargestellt.

Jedermann kann den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 26 P „Schönower Straße / Am Amtshaus“ mit der
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach
§ 10a Abs. 1 BauGB in der Gemeinde Panketal, Schöno-
wer Str. 105, 16341 Panketal, Raum 104 während der
Sprechzeiten einsehen und Auskunft über den Inhalt ver-
langen.

An sämtliche Haushalte

Darüber hinaus ist der vorhabenbezogene Bebauungs-
plans Nr. 26 P „Schönower Straße / Am Amtshaus“ auch
auf der Internetseite der Gemeinde Panketal unter
www.panketal.de einsehbar und über das zentrale Internet-
portal des Landes zugänglich (www.bauleitplanung.bran-
denburg.de).

Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde Panketal unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht
worden sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Ferner wird auf § 3 Abs. 4 der Kommunalverfassung des
Landes Brandenburg (BbgKVerf) hingewiesen. Danach ist
eine Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- und
Formvorschriften unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter der Be-
zeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die
den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung der
Satzung verletzt worden sind. § 3 Abs. 4 Satz 1 gilt auch
für die Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- und
Formvorschriften über die öffentliche Bekanntmachung, je-
doch nur dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der tat-
sächlich bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer Weise
verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen
konnten.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung et-
waiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bis-
herige zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan
und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
wird ebenfalls hingewiesen.

Panketal, den 16.05.2019

M. Wonke
Bürgermeister
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Erneute Veröffentlichung der Satzung über die Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen in der Gemeinde Panketal (Erschließungsbei-
tragssatzung) wegen eines Druckfehlers in § 4, veröffentlicht im
Amtsblatt Nr. 6 vom 30.04.2019, welcher aus technischen Gründen
nicht vollständig dargestellt wurde. Daher hier die erneute Bekannt-
machung der gesamten Erschließungsbeitragssatzung. Die am
30.04.2019 bekannt gegebene Satzung ist wegen des Druckfehlers
nicht in Kraft getreten.

S A T Z U N G

über die Erhebung von Erschließungs-

beiträgen in der Gemeinde Panketal

(Erschließungsbeitragssatzung)

Auf der Grundlage der §§ 127 bis 135 des Baugesetzbuches (BauGB) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), in Verbindung mit § 3 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32]), erlässt die Ge-
meinde Panketal folgende Satzung:

§ 1
Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Die Gemeinde Panketal erhebt zur Deckung ihres anderweitig nicht ge-
deckten Aufwands für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanla-
gen Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
(§§ 127 – 135) sowie nach Maßgabe dieser Satzung.

§ 2
Art und Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig im Sinne des § 129 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist der Er-
schließungsaufwand
1. für die zum Anbau bestimmten öffentlichen Straßen und Wege

a.) bei beidseitiger Bebaubarkeit bis zu 16 m Breite
b.) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 8 m Breite

2. für die zum Anbau bestimmten öffentlichen Plätze bis zu 8 m
Breite

3. für die nicht zum Anbau bestimmten Sammelstraßen (§ 127 Abs.
2 Nr. 3 Baugesetzbuch) bis zu 21 m Breite

4. für Parkflächen
a.) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. 1 – 3

sind, bis zu einer Breite von 6 m
b.) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. 1 – 3 genannten Ver-

kehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen in-
nerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig
sind, bis zu 15 v. H. aller im Abrechnungsgebiet liegenden
Grundstücksflächen (§§ 5 und 6 Abs. 3 finden Anwendung) 

5. für Grünanlagen
a.) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. 1 – 3

sind, bis zu einer Breite von 6 m
b.) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. 1 – 3 genannten Ver-

kehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen in-
nerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig
sind, bis zu 15 v. H. aller im Abrechnungsgebiet liegenden
Grundstücksflächen (§§ 5 und 6 Abs. 3 finden Anwendung) 

6. für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen inner-
halb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege) bis zu einer
Breite von 5 m.

7. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (z.B. Lärmschutzanlagen), auch wenn sie nicht Bestandteil
der Erschließungsanlagen sind (§127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB).

8. in Wochenendhaus- und Kleingartengebieten bis zu 6 m Breite 
(2) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Nr. 1 – 3 gehören insbe-

sondere Kosten für

a) den Erwerb der Grundflächen 
b) die Freilegung der Grundflächen 
c) die erstmalige Herstellung des Straßen- oder Wegekörpers ein-

schließlich des Unterbaus, der Befestigung der Oberfläche so-
wie notwendiger Erhöhungen oder Vertiefungen

d) die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine
e) die Radwege
f) die Gehwege
g) die kombinierten Geh- und Radwege
h) die Seiten-, Trenn-, Rand- und Sicherheitsstreifen
i) Mischflächen (§ 9 Satz 3) 
j) die Beleuchtungseinrichtungen 
k) die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen
l) die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern,

auch soweit sie außerhalb der in Abs. 1 genannten Breiten lie-
gen

m) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen
n) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsan-

lagen
o) die Herstellung der Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen

schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes

p) die Fremdfinanzierung
q) die Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wegen

Eingriffs beitragsfähiger Maßnahmen in Natur und Landschaft
r) die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.

(3) Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der von der Ge-
meinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt
der Bereitstellung, im Fall einer erschließungsbeitragspflichtigen Zu-
teilung im Sinne des § 57 Satz 4 BauGB und des § 58 Abs. 1 Satz 1
BauGB auch den Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (Umlegungs-
verfahren).

(4) Für Parkflächen und Grünanlagen gelten Abs. 2 und 3 sinngemäß.
(5) Der Erschließungsaufwand umfasst auch die Kosten, die für die Teile

der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder
Kreisstraße entstehen, die über die Breiten der anschließenden frei-
en Strecken hinausgehen.

(6) Endet eine Erschließungsanlage mit einem Wendehammer, so ver-
größern sich die in Abs. 1 angegebenen Maße für den im Bereich der
Wendeanlage um 50 vom Hundert, mindestens aber um 10 m. Das
Gleiche gilt für den Bereich der Einmündung in andere bzw. Kreuzun-
gen mit anderen Erschließungsanlagen.

§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen 

Erschließungsaufwandes
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach den tat-

sächlichen Kosten ermittelt. Zuschüsse Dritter sind jeweils anteilig
entsprechend den in § 4 Abs. 1 bis 5 geregelten Prozentsätzen zur
Deckung des Anteils der Beitragspflichtigen und der Gemeinde Pan-
ketal zu verwenden, soweit nicht höherrangiges Recht oder die kon-
krete Zweckbestimmung des Zuschusses etwas anderes vorgeben.

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Er-
schließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann abweichend vom
Satz 1 den beitragsfähigen Erschließungsaufwand für bestimmte Ab-
schnitte einer Erschließungsanlage ermitteln oder diesen Aufwand für
mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine Ein-
heit bilden (Erschließungseinheit), insgesamt ermitteln.

§ 4
Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen 

Erschließungsaufwand
Der Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Erschließungsauf-
wand wird wie folgt festgesetzt:

(1) für die zum Anbau bestimmten öffentlichen Straßen, Wege und Plät-
ze für alle Kosten gemäß § 2 Abs. 2 Buchstaben a) bis r):
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Straßenart Anteil der
Beitragspflichtigen

1. Anliegerstraßen
a) Fahrbahn 60 vom Hundert
b) Gehwege 60 vom Hundert
c) Parkstreifen 60 vom Hundert
d) Grünanlagen 60 vom Hundert
e) Beleuchtung 60 vom Hundert
f) Oberflächenentwässerung 60 vom Hundert
g) Mischflächen 60 vom Hundert

2. Haupterschließungsstraße 
a) Fahrbahn 40 vom Hundert
b) Radwege inkl. Sicherheitsstreifen 40 vom Hundert
c) Gehwege 50 vom Hundert
d) Parkstreifen 40 vom Hundert
e) Grünanlagen 40 vom Hundert
f) Beleuchtung 50 vom Hundert
g) Oberflächenentwässerung 40 vom Hundert
h) kombinierte Geh- und Radwege 45 vom Hundert
i) Mischflächen 45 vom Hundert

3. Hauptverkehrsstraße
a) Fahrbahn 20 vom Hundert
b) Radwege inkl. Sicherheitsstreifen 30 vom Hundert
c) Gehwege 40 vom Hundert
d) Parkstreifen 30 vom Hundert
e) Grünanlagen 40 vom Hundert
f) Beleuchtung 40 vom Hundert
g) Oberflächenentwässerung 20 vom Hundert
h) kombinierte Geh- und Radwege 35 vom Hundert
i) Mischflächen 30 vom Hundert

(2) für die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit
Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der
Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege), soweit sie nicht Bestandteil
der in Abs. 1 Buchstaben a) bis c) genannten Verkehrsanlagen sind,

60 v. H.
(3) für Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete, soweit sie nicht Be-

standteil der in Abs. 1 Buchstaben a) bis c) genannten Verkehrsanla-
gen sind. Sammelstraßen sind öffentliche Straßen, Wege und Plätze,
die selbst nicht zum Anbau bestimmt, aber zur Erschließung der Bau-
gebiete notwendig sind,

40 v. H.
(4) für Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplät-

zen, soweit sie nicht Bestandteil der in Abs. 1 Buchstaben a) bis c)
genannten Verkehrsanlagen sind und nach städtebaulichen Grund-
sätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig
sind,

40 v. H.
(5) für Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelt-

einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Im-
missionsschutzanlagen), auch wenn sie nicht Bestandteil der Er-
schließungsanlage sind,

60 v. H.
(6) Für die zum Anbau bestimmten öffentlichen Straßen und Wege gel-

ten als:
1. Anliegerstraßen: Straßen, die überwiegend der Erschließung der

angrenzenden oder der durch private Zuwegung mit ihnen ver-
bundenen Grundstücke dienen;

2. Haupterschließungsstraßen: Straßen, die der Erschließung von
Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Bauge-
bieten oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteilen
dienen; soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen nach Ziffer 3 sind;

3. Hauptverkehrsstraßen: Straßen, die dem durchgehenden inner-
örtlichen Verkehr oder dem überörtlichen Durchgangsverkehr
dienen, insbesondere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

§ 5
Abrechnungsgebiet

Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden

das Abrechnungsgebiet (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Wird
ein Abschnitt einer Erschließungsanlage oder werden die eine Erschlie-
ßungseinheit bildenden Erschließungsanlagen gemeinsam abgerechnet,
so bilden die von dem Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. von der Er-
schließungseinheit erschlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet.
Als berücksichtigungspflichtige Grundstücke gelten Hinterliegergrundstü-
cke, bei denen keine Eigentümeridentität zwischen Anlieger- und Hinter-
liegergrundstück besteht, nur dann, wenn sie im Zeitpunkt der sachlichen
Beitragspflicht über einen hinreichend gesicherten Zugang nach den Vor-
schriften der Brandenburgischen Bauordnung zu der Erschließungsanla-
ge über das Anliegergrundstück verfügen.

§ 6
Verteilung des umlagefähigen 

Erschließungsaufwandes
(1) Der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des

Anteils der Gemeinde (§ 4) auf die erschlossenen Grundstücke des
Abrechnungsgebietes (§ 5) im Verhältnis der Grundstücksflächen
verteilt, die sich aus der Vervielfachung der Grundstücksfläche mit
den nach § 7 maßgeblichen Nutzungsfaktoren ergeben.

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich die gesamte Fläche des
Buchgrundstücks (bürgerlich-rechtlicher Sinn).

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichti-
gen Grundstücken,
1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebau-

ungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des
Grundstückes

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich
hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen,
und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Sat-
zung hinausreichen, die Flächen im Satzungsbereich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB besteht,
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebau-

ten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34
BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen,
die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer Li-
nie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihr ver-
läuft; bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Einrich-
tung angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück
gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen
der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücks-
seite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von
40 m zu ihr verläuft.

c) Überschreitet die tatsächliche Nutzung den Abstand nach Ab-
satz 4 Buchstabe b oder ist die Nutzung über diesen Abstand
hinaus zulässig, so fällt die Linie zusammen mit der hinteren
Grenze der tatsächlichen oder zulässigen Nutzung.

5. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Nummern 2 und 3
BauGB nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleich-
barer Weise nutzbar sind (z.b. als Friedhöfe, Sport- und Festplät-
ze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des unbeplanten
Innenbereichs (§ 34 BauGB) so genutzt werden, gilt als Grund-
stücksfläche die gesamte Fläche des Buchgrundstückes.

§ 7
Nutzungsfaktoren

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei den erschlossenen Grundstü-
cken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl
der Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschosse alle
oberirdischen Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als
1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt. Geschosse, die aus-
schließlich der Unterbringung haustechnischer Gebäudeausrüstun-
gen dienen (Installationsgeschosse) sowie Hohlräume zwischen der
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obersten Decke und der Bedachung, in den Aufenthaltsräume nicht
möglich sind, gelten nicht als Vollgeschosse. Aufenthaltsräume müs-
sen eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m haben. Aufent-
haltsräume im Dachraum müssen diese lichte Raumhöhe über min-
destens die Hälfte ihrer Grundfläche haben; Raumteile mit einer lich-
ten Höhe unter 1,50 m bleiben dabei außer Betracht. Bei nachträgli-
chem Ausbau von Dachräumen genügt eine lichte Höhe von 2,30 m.
Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheit in ihm kein Vollge-
schoss, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grund-
stücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich
genutzten Grundstücken je vollendete 2,50 m Höhe des Bauwerks
(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. Kirchengebäude werden
stets als eingeschossige Gebäude behandelt.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht
sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 6 Ab-
satz 3 bestimmten Flächen – bei Grundstücken,
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungspla-

nes liegen (§ 6Abs. 3 Nr. 1 und 2),
a.) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der

Vollgeschosse,
b.) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse

die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Ge-
werbe-, Industrie- und Sondergebieten im Sinne von § 11 Ab-
satz 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebie-
ten die durch 2,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe
(Traufhöhe), wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und
bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

c.) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse
noch die Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur die Bau-
massenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzu-
lässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49
abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen
aufgerundet wird;

d.) auf denen nur Garagen, Stellplätze, Parkhäuser oder Tiefga-
ragenanlagen errichtet werden dürfen, die Zahl von einem
Vollgeschoss je Nutzungsebene;

e.) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebau-
ung oder mit einer untergeordneten baulichen Nutzungsmög-
lichkeit festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss

f.) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebau-
ung oder mit einer untergeordneten baulichen Nutzungsmög-
lichkeit festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss

g.) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-
schosse noch die Höhe der baulichen Anlage bzw. die Bau-
massenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung
überwiegend festgesetzte oder tatsächlich vorhandene (§ 34
BauGB) Berechnungswert nach Buchstabe a) bis c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 Buchstabe a)
bzw. Buchstaben d) bis g) oder die Höhe der baulichen Anlagen
bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 Buchstabe b) bzw. Buchsta-
be c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Voll-
geschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Be-
bauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 Buchstabe b)
bzw. Buchstabe c);

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 6
Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen

Vollgeschosse, wobei mindestens die zulässige Zahl der Voll-
geschosse maßgeblich ist,

b) unbebaut sind, die Zahl der Vollgeschosse, die die nähere
Umgebung prägt.

4. Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nut-
zungsfaktor wird erhöht um
a) 0,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich beste-

henden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewie-
senen Wohngebietes (§ 3;§ 4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebie-
tes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder oh-
ne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebau-

ungsplangebietes zu mehr als einem Drittel gewerblich oder in
einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Verwal-
tungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie
Berufe) genutzt wird. Ob ein Grundstück in dieser Weise ge-
nutzt wird, bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem die Nut-
zungen der tatsächlichen Geschossflächen zueinander ste-
hen; hat die gewerbliche oder gewerbeähnliche Nutzung die-
ses Gebäudes nur untergeordnete Bedeutung und bezieht
sich überwiegend auf die Grundstücksfläche (z.B. Fuhrunter-
nehmen, Betriebe mit großen Lagerflächen u.a.), ist anstelle
der Geschossflächen von den Grundstücksflächen auszuge-
hen;

b) 1,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich beste-
henden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewie-
senen Gewerbe- (§ 8 BauNVO), Industrie- (§ 9 BauNVO) oder
Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.

Bei der Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes für
selbständige Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) findet eine Er-
höhung nach Satz 1 nicht statt. Im Fall von Satz 1 Buchstabe b) ist
der Nutzungsfaktor stattdessen um 50 vom Hundert zu ermäßigen.

§ 8
Mehrfach erschlossene Grundstücke

(1) Grundstücke, die durch mehrere, nicht zur gemeinsamen Aufwands-
ermittlung nach § 130 Absatz 2 Satz 3 BauGB (Erschließungseinheit)
zusammengefasste beitragsfähige Erschließungsanlagen im Sinne
von § 127 Absatz 2 Nummer 1 BauGB erschlossen werden, sind zu
jeder dieser Anlagen beitragspflichtig.

(2) Für mehrfach erschlossene Grundstücke wird die zu berücksichtigen-
de Grundstücksfläche zu Lasten der übrigen Beitragspflichtigen im
Abrechnungsgebiet bei jeder der beitragsfähigen Erschließungsanla-
ge nur mit zwei Dritteln in Ansatz gebracht.

(3) Dies gilt nicht
a) für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie

für Grundstücke, die unter § 7 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe a)
fallen in sonstigen beplanten oder unbeplanten Gebieten,

b) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage
erhoben wird und Beiträge für weitere Anlagen weder nach dem
geltenden Recht noch nach vergleichbaren früheren Rechtsvor-
schriften erhoben worden sind oder erhoben werden dürfen,

c) soweit die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag
eines anderen Pflichtigen um mehr als 50 vom Hundert erhöht,

d) für Eckgrundstücke mit einem Eckwinkel von mehr als 135 °,
(4) Mehrfach erschlossene Grundstücke sind bei gemeinsamer Auf-

wandsermittlung in einer Erschließungseinheit (§ 130 Absatz 2 Satz
3 BauGB) bei der Verteilung des Erschließungsaufwandes nur einmal
zu berücksichtigen (§ 131 Absatz 1 Satz 2 BauGB).

§ 9
Kostenspaltung

Der Erschließungsbeitrag kann für
1. den Grunderwerb
2. die Freilegung
3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahn
4. die Radwege, zusammen oder einzeln
5. die Gehwege, zusammen oder einzeln
6. die Parkflächen
7. die Grünanlagen
8. die kombinierten Geh- und Radwege
9. die Beleuchtungsanlagen

10. die Entwässerungsanlagen
11. die Immissionsschutzanlagen
12. die Mischflächen
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden, sobald die
Maßnahme, deren Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt werden soll,
abgeschlossen worden ist.
Über die Anwendung der Kostenspaltung entscheidet die Gemeinde im
Einzelfall. Mischflächen im Sinne von Ziffer 12 sind solche Flächen, bei
denen innerhalb der Straßenbegrenzungslinien Funktionen der in Ziffer 3
bis 8 genannten Teileinrichtungen miteinander kombiniert sind und bei der
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Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funkti-
onstrennung verzichtet wird.

§ 10
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen

(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Ver-
kehrsanlagen, Sammelstraßen und selbständige Parkflächen sind
endgültig hergestellt, wenn
a) die flächenmäßigen Bestandteile gemäß dem Bauprogramm und

entsprechend Absatz 2 fertiggestellt sind,
b) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und
c) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungsein-

richtungen verfügen. Selbständige Grünanlagen sind dann end-
gültig hergestellt, wenn sie gärtnerisch gestaltet sind.

(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind end-
gültig hergestellt wenn,
a) Fahrbahn, Gehwege, kombinierte Geh- und Radwege mit tragfä-

higen Unterbau und Decke aus Asphalt, Beton, Pflaster, Platten
oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen;

b) unselbständige oder selbständige Parkflächen mit tragfähigem
Unterbau und Decke aus Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Ra-
sengittersteinen oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher
Bauweise bestehen;

c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind;
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe

a) hergestellt und die unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c)
gestaltet sind.

(3) Endgültig hergestellt sind
a) Entwässerungseinrichtungen, wenn die Straßenrinnen, die Stra-

ßenabläufe oder die sonst zur Ableitung des Straßenoberflächen-
wassers erforderlichen Einrichtungen

b) Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der Erschlie-
ßungsanlage und den örtlichen Verhältnissen angepasste Anzahl
von Beleuchtungskörpern

betriebsfertig angelegt sind.

(4) Selbständige Grünanlagen (§ 127 Absatz 2 Nr. 4 BauGB) sind end-
gültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde ste-
hen und gärtnerisch gestaltet sind.

§ 11
Immissionsschutzanlagen

Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgebieten (§ 127 Ab-
satz 2 Nummer 5 BauGB) werden Umfang,
Merkmale der endgültigen Herstellung und die Verteilung des beitragsfä-
higen Erschließungsaufwands durch ergänzende Satzung im Einzelfall
geregelt.

§ 12
Entstehen der sachlichen Beitragspflichten

(1) Die sachlichen Beitragspflichten entstehen mit der endgültigen Her-
stellung der Erschließungsanlage, im Falle der Abschnittsbildung mit
der endgültigen Herstellung des Abschnitts. Im Falle der Erschlie-
ßungseinheit mit der endgültigen Herstellung aller die Einheit bilden-
den Erschließungsanlagen.

(2) In den Fällen der Kostenspaltung entstehen die sachlichen Beitrags-
pflichten mit Abschluss der Maßnahme, deren Aufwand durch den
Teilbeitrag gedeckt werden soll, und der Anordnung der Kostenspal-
tung.

(3) Im Fall des § 128 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 BauGB entstehen die
sachlichen Beitragspflichten mit der Übernahme durch die Gemeinde.

§ 13
Vorausleistungen

(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist,
kann die Gemeinde Panketal Vorausleistungen in Höhe von 50 % des
voraussichtlichen Beitrages erheben.

(2) Ist die Beitragspflicht sechs Jahre nach Erlass des Vorausleistungs-
bescheides noch nicht entstanden, kann die Vorausleistung zurück-

verlangt werden, wenn die Erschließungsanlage bis zu diesem Zeit-
punkt noch nicht benutzbar ist. Der Rückzahlungsanspruch ist ab Er-
hebung der Vorausleistung mit 2 vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich zu verzinsen.

§ 14
Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück
mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle
des Eigentümers beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem dingli-
chen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist der Inhaber dieses Rechts an
Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haf-
ten als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die ein-
zelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihres Miteigen-
tumsanteiles beitragspflichtig.

§ 15
Beitragsbescheid und Fälligkeit

(1) Die nach dieser Satzung zu erhebenden Beiträge und Vorausleistun-
gen werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

(2) Die festgesetzten Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat
nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 16
Ablösung des Erschließungsbeitrages

(1) In Fällen, in denen die sachliche Beitragspflicht noch nicht entstanden
ist, kann die Ablösung des Erschließungsbeitrages durch Vertrag ver-
einbart werden. Der Ablösebetrag bestimmt sich nach der Höhe des
voraussichtlich entstehenden Beitrags. Dabei ist der entstehende Er-
schließungsaufwand anhand von Kostenvoranschlägen oder, falls
noch nicht vorhanden, anhand der Kosten vergleichbarer Anlagen zu
veranschlagen und nach den Vorschriften dieser Satzung auf die
durch die Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke zu ver-
teilen.

(2) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Durch die Zahlung
des Ablösebetrages wird die Beitragspflicht abgegolten.

§ 17
Inkrafttreten

Die Erschließungsbeitragssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft.

Panketal, den 08.04.2019 

gez.
Maximilian Wonke Siegel
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Ge-
meinde Panketal (Erschließungsbeitragssatzung) vom
25.03.2019/26.03.2019 wird  gemäß § 1 Abs. 1 und 2 Bbg BekanntmV in
Verbindung mit § 15 der Panketaler Hauptsatzung im Amtsblatt für die Ge-
meinde Panketal vom 30.04.2019 (Nr. 06) öffentlich bekannt gemacht.

Panketal, den 08.04.2019

gez.
Maximilian Wonke
Bürgermeister 
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